Übertrittsregelungen aktuell -  Stand September 2010

Übertritt von der 4. Jahrgangsstufe Grundschule in:

	Schulart
	Voraussetzungen für den Übertritt:

	5. Jahrgangs-stufe Realschule
	Durchschnittsnote von mindestens 2,66 in D, M und HSU  im Übertrittszeugnis
Dreitägiger Probeunterricht an der Realschule, wenn: 
· Gesamtnotendurchschnitt in D, M und HSU von 2, 66  nicht erricht wird.

Der Probeunterricht findet in D und M (zentral gestellte schriftliche Aufgaben und mündliche Noten) statt: Übertritt ist nur möglich, wenn in einem Fach mindestens Note 3 und im anderen Fach mindestens Note 4 erzielt wird.

Bei Note 4 in D und M im Probeunterricht: Elternentscheidung für Übertritt des Kindes möglich nach Beratung

	5. Jahrgangs-stufe Gymnasium
	Durchschnittsnote von mindestens 2,33 in D, M und HSU im Übertrittszeugnis

Dreitägiger Probeunterricht im Gymnasium, wenn:

· Gesamtnotendurchschnitt in D, M und HSU von 2, 33  nicht erricht wird.

Der Probeunterricht findet in D und M (zentral gestellte schriftliche Aufgaben und mündliche Noten) statt: Übertritt ist nur möglich, wenn in einem Fach mindestens Note 3 und im anderen Fach mindestens Note 4 erzielt wird.
Bei Note 4 in D und M im Probeunterricht: Elternentscheidung nach Beratung



	Probeunterricht

· 4. Klasse, GS

· wenn Durchschnittsnote für RS oder G nicht erreicht wurde (Übertritts-zeugnis)

· dreitägig

· an RS oder G

· nicht mehr möglich in der 5. Klasse
	Aufnahmeprüfung

· derzeit bei aufsteigendem Übertritt von der 5. Klasse Hauptschule in die 6. Klasse Gymnasium

· beim Übertritt von einer privaten Schule (z. B. Montessorischule) an eine staatliche weiterführende Schule (RS, G)
	Probezeit

· nach erfolgreicher Aufnahme-prüfung
· an der weiterführenden Schule (z. B. Gymnasium)


Übertrittsregelungen aktuell -  Stand Oktober 2010

Übertritt von der 5. Jahrgangsstufe Haupt-/Mittelschule in:

	Schulart
	Voraussetzungen für den Übertritt:

	5. Jahrgangsstufe Realschule
	Durchschnittsnote von mindestens 2,5 in Deutsch und Mathematik im Jahreszeugnis
Neuregelung: Hauptschüler der 5. Jahrgangsstufe können ab dem Schuljahr 2010/11 nicht mehr am dreitägigen Probeunterricht teilnehmen.

	5. Jahrgangsstufe Gymnasium
	Durchschnittsnote von mindestens 2,0 in Deutsch und Mathematik im Jahreszeugnis

Neuregelung: Hauptschüler der 5. Jahrgangsstufe können ab dem Schuljahr 2010/11 nicht mehr am dreitägigen Probeunterricht teilnehmen.



Übertritt von der 5. Jahrgangsstufe Haupt-/Mittelschule  in:

	Schulart
	Voraussetzungen für den Übertritt:

	6. Jahrgangsstufe Realschule
	Durchschnittsnote von mindestens 2,0 in Deutsch, Englisch und Mathematik im Jahreszeugnis - bei Nichterreichen Aufnahmeprüfung  

	6. Jahrgangsstufe Gymnasium
	derzeit nur nach erfolgreicher Aufnahmeprüfung und Probezeit 



Ausnahmeregelung für Schulversuch Gelenkklasse G im Schuljahr 2010 / 11: Übertrittsempfehlungen aus dem Übertrittszeugnis der 4. Jahrgangsstufe gelten auch noch am Ende der 5. Klasse für den Übertritt in die 5. Klasse Realschule bzw. 5. Klasse Gymnasium








